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20. begrüßt es, dass die politischen Führer des Pazifikin-
sel-Forums auf dem sechsunddreißigsten Pazifikinsel-Forum
in Madang (Papua-Neuguinea) während ihrer Klausurtagung
am 26. Oktober 2005 den „Pazifik-Plan“ verabschiedeten, der
darauf abzielt, die regionale Integration und Zusammenarbeit
zwischen seinen Mitgliedern und die Zusammenarbeit mit der
internationalen Gemeinschaft, einschließlich des Systems der
Vereinten Nationen, zu verstärken;

21. begrüßt außerdem die Führungsrolle des Pazifikin-
sel-Forums bei der Förderung der Durchführung des Überein-
kommens von 1995 zur Durchführung der Bestimmungen des
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung
von gebietsübergreifenden Fischbeständen und Beständen
weit wandernder Fische103, inbesondere bei der Einberufung
der Verhandlungen über das Übereinkommen über die Erhal-
tung und Bewirtschaftung weit wandernder Fischbestände im
westlichen und mittleren Pazifik sowie bei der Verabschie-
dung dieses Übereinkommens;

22. begrüßt ferner den Beschluss, das Pazifische Regio-
nalseminar über die Entkolonialisierung vom 28. bis 30. No-
vember 2006 in Nadi (Fidschi) abzuhalten;

23. fordert die Vereinten Nationen nachdrücklich auf,
die Inselstaaten des Pazifiks dabei zu unterstützen, Initiativen
zur Stärkung der Süd-Süd-Zusammenarbeit untereinander so-
wie mit anderen Entwicklungsländern voranzutreiben;

24. nimmt Kenntnis von den Schritten, die das Pazifikin-
sel-Forum unternommen hat, um seine Partnerschaft mit nicht-
staatlichen Akteuren in der Region im Hinblick auf die Förde-
rung von Fragen auf dem Gebiet der Regierungsführung und
der nachhaltigen Entwicklung zu festigen;

25. stellt fest, dass den kleinen Staaten durch die zuneh-
menden internationalen Berichterstattungspflichten Belastun-
gen auferlegt werden, und regt an, neuartige Berichtsmodali-
täten zu erkunden, so auch gegebenenfalls die Vorlage regio-
naler Berichte;

26. fordert das Amt des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte auf, den Mitgliedern des Pa-
zifikinsel-Forums technische Unterstützung zu gewähren und
so zu den Anstrengungen beizutragen, die auf regionaler Ebe-
ne unternommen werden, um alle internationalen Menschen-
rechtsverträge und -übereinkünfte stärker bekannt zu machen; 

27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

28. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und dem Pazifikinsel-Forum“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/49
Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.26 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Aserbaidschan, Bahrain,
Bangladesch, Bosnien und Herzegowina, Brunei Darussalam, Dschibuti, Guinea,
Guyana, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jordanien, Kame-
run, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Komoren, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mosambik, Niger,
Oman, Pakistan, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone,
Somalia, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Togo, Tschad, Tunesien, Türkei, Uganda, Usbekistan, Vereinigte Arabische
Emirate.

61/49. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Organisation der Islamischen Konfe-
renz

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/4 vom 22. Oktober

1982, 38/4 vom 28. Oktober 1983, 39/7 vom 8. November
1984, 40/4 vom 25. Oktober 1985, 41/3 vom 16. Oktober 1986,
42/4 vom 15. Oktober 1987, 43/2 vom 17. Oktober 1988, 44/8
vom 18. Oktober 1989, 45/9 vom 25. Oktober 1990, 46/13 vom
28. Oktober 1991, 47/18 vom 23. November 1992, 48/24 vom
24. November 1993, 49/15 vom 15. November 1994, 50/17
vom 20. November 1995, 51/18 vom 14. November 1996, 52/4
vom 22. Oktober 1997, 53/16 vom 29. Oktober 1998, 54/7 vom
25. Oktober 1999, 55/9 vom 30. Oktober 2000, 56/47 vom
7. Dezember 2001, 57/42 vom 21. November 2002 und 59/8
vom 22. Oktober 2004,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3369 (XXX) vom
10. Oktober 1975, mit der sie beschloss, die Organisation der
Islamischen Konferenz einzuladen, als Beobachter an den Ta-
gungen und an der Arbeit der Generalversammlung und ihrer
Nebenorgane teilzunehmen, 

unter Begrüßung der Anstrengungen, die der Generalse-
kretär der Organisation der Islamischen Konferenz unter-
nimmt, um die Rolle der Organisation auf dem Gebiet der Kon-
fliktprävention, der Vertrauensbildung, der Friedenssiche-
rung, der Konfliktlösung und der Rehabilitation nach Konflik-
ten in den Mitgliedstaaten sowie in Konfliktsituationen, von
denen muslimische Gemeinschaften betroffen sind, zu stär-
ken,

davon Kenntnis nehmend, dass die Islamische Gipfelkon-
ferenz auf ihrer am 7. und 8. Dezember 2005 in Mekka (Saudi-
Arabien) abgehaltenen dritten außerordentlichen Tagung ein
Zehnjahres-Aktionsprogramm104 verabschiedet hat, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und
den regionalen und sonstigen Organisationen105,

unter Berücksichtigung des Wunsches beider Organisatio-
nen, auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, humanitä-
rem, kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet weiter eng

103 United Nations, Treaty Series, Vol. 2167, Nr. 37924. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 2000 II S. 1022; öBGBl. III Nr. 21/2005.

104 A/60/633-S/2005/826, Anlage III.
105 A/61/256 und Add.1.
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zusammenzuarbeiten, ebenso wie bei ihrer gemeinsamen Su-
che nach Lösungen für globale Probleme, wie zum Beispiel
Fragen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit,
der Abrüstung, der Selbstbestimmung, der Förderung einer
Kultur des Friedens durch Dialog und Zusammenarbeit, der
Entkolonialisierung, der grundlegenden Menschenrechte so-
wie der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung,

unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Vereinten Na-
tionen, in denen die Förderung der Ziele und Grundsätze der
Vereinten Nationen durch regionale Zusammenarbeit befür-
wortet wird,

Kenntnis nehmend von der verstärkten Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen, ihren Fonds und Program-
men und den Sonderorganisationen und der Organisation der
Islamischen Konferenz, ihren Nebenorganen und ihren Fach-
und angeschlossenen Institutionen,

feststellend, dass in den zehn Schwerpunktbereichen der
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen und ih-
ren jeweiligen Einrichtungen und Institutionen sowie bei der
Bestimmung weiterer Kooperationsbereiche erfreuliche Fort-
schritte erzielt wurden,

davon überzeugt, dass die Festigung der Zusammenarbeit
zwischen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der
Islamischen Konferenz und ihren Organen und Institutionen
zur Förderung der Ziele und Grundsätze der Vereinten Natio-
nen beiträgt,

unter Begrüßung der Ergebnisse der allgemeinen Tagung
der Organisationen und Einrichtungen des Systems der Ver-
einten Nationen und der Organisation der Islamischen Konfe-
renz und ihrer Nebenorgane und Fach- und angeschlossenen
Institutionen, die vom 11. bis 13. Juli 2006 in Rabat stattfand,
und der Tatsache, dass diese Tagungen jetzt alle zwei Jahre ab-
gehalten werden und die nächste für 2008 anberaumt ist, sowie
unter Begrüßung der auf der Tagung von Rabat unterzeichne-
ten Vereinbarung über technische Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Menschenrechte zwischen dem Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und
der Organisation der Islamischen Konferenz, 

sowie unter Begrüßung der gemeinsamen Erklärung, die
die Generalsekretäre der Vereinten Nationen, der Organisation
der Islamischen Konferenz und der Liga der arabischen Staa-
ten zusammen mit den Vertretern Katars, Spaniens und der
Türkei im Rahmen der Allianz der Zivilisationen am 25. Fe-
bruar 2006 in Doha veröffentlicht haben und in der sie sich ver-
pflichten, eine gemeinsame Strategie zur Förderung der Tole-
ranz und der gegenseitigen Achtung auszuarbeiten,

ferner unter Begrüßung der engen und vielgestaltigen Zu-
sammenarbeit zwischen den Organisationen und Fachinstitu-
tionen der Vereinten Nationen und der Organisation der Isla-
mischen Konferenz, deren Ziel es ist, die beiden Organisatio-
nen besser zur Bewältigung der Herausforderungen auf dem
Gebiet der Entwicklung und des sozialen Fortschritts zu befä-
higen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Entschlossen-
heit beider Organisationen, die bestehende Zusammenarbeit

durch die Ausarbeitung konkreter Vorschläge in den festge-
legten Schwerpunktbereichen der Zusammenarbeit und auf
politischem Gebiet weiter zu festigen,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs105;

2. fordert das System der Vereinten Nationen nach-
drücklich auf, mit der Organisation der Islamischen Konferenz
in Bereichen von gemeinsamem Interesse nach Bedarf zusam-
menzuarbeiten;

3. stellt mit Befriedigung fest, dass die Organisation der
Islamischen Konferenz aktiv an der Arbeit der Vereinten Na-
tionen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Char-
ta der Vereinten Nationen mitwirkt;

4. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation
der Islamischen Konferenz, im Rahmen ihrer gemeinsamen
Suche nach Lösungen für globale Probleme, wie zum Beispiel
Fragen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit,
der Abrüstung, der Selbstbestimmung, der Förderung einer
Kultur des Friedens durch Dialog und Zusammenarbeit, der
Entkolonialisierung, der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, des Terrorismus, der Nothilfe und der Rehabilitation, der
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie der techni-
schen Zusammenarbeit, auch weiterhin zu kooperieren;

5. begrüßt die Bemühungen der Vereinten Nationen
und der Organisation der Islamischen Konferenz, die Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Organisationen in Bereichen
von gemeinsamem Interesse weiter zu verstärken und innova-
tive Wege zur Verbesserung der Mechanismen dieser Zusam-
menarbeit zu prüfen und zu erkunden;

6. begrüßt und anerkennt die fortlaufende Zusammen-
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation
der Islamischen Konferenz auf dem Gebiet der Friedensschaf-
fung, der vorbeugenden Diplomatie, der Friedenssicherung
und der Friedenskonsolidierung und nimmt Kenntnis von der
engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen
beim Wiederaufbau und bei der Entwicklung in Afghanistan,
Bosnien und Herzegowina und Sierra Leone;

7. begrüßt die Bemühungen der Sekretariate der beiden
Organisationen, den Informationsaustausch, die Koordinie-
rung und die Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem
Interesse auf politischem Gebiet zu verstärken und die prakti-
schen Modalitäten dieser Zusammenarbeit auszuarbeiten;

8. begrüßt außerdem die regelmäßig stattfindenden Be-
gegnungen auf hoher Ebene zwischen dem Generalsekretär
der Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der Organi-
sation der Islamischen Konferenz sowie zwischen hochrangi-
gen Vertretern der Sekretariate der beiden Organisationen und
legt ihnen nahe, an wichtigen Tagungen der beiden Organisa-
tionen teilzunehmen;

9. legt den Sonderorganisationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen nahe, ihre Zu-
sammenarbeit mit den Nebenorganen und Fach- und ange-
schlossenen Institutionen der Organisation der Islamischen
Konferenz weiter auszubauen, insbesondere durch die Aus-
handlung von Kooperationsabkommen sowie durch die not-
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wendigen Kontakte und Begegnungen zwischen den jeweili-
gen Koordinierungsstellen für die Zusammenarbeit in den
Schwerpunktbereichen, die für die Vereinten Nationen und die
Organisation der Islamischen Konferenz von Interesse sind;

10. fordert die Vereinten Nationen und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere
die federführenden Stellen, nachdrücklich auf, der Organisa-
tion der Islamischen Konferenz und ihren Nebenorganen und
Fach- und angeschlossenen Institutionen im Interesse einer
verbesserten Zusammenarbeit mehr technische und sonstige
Hilfe zu gewähren;

11. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten
Bemühungen um eine verstärkte Zusammenarbeit und Koor-
dinierung zwischen den Vereinten Nationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen und der Or-
ganisation der Islamischen Konferenz und ihren Nebenorga-
nen und Fach- und angeschlossenen Institutionen im Dienste
der gemeinsamen Interessen der beiden Organisationen auf
politischem, wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem, huma-
nitärem und wissenschaftlichem Gebiet;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über den Stand der
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Organisation der Islamischen Konferenz Bericht zu erstatten;

13. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Organisation der Isla-
mischen Konferenz“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/50

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/61/L.29 und Add.1, einge-
bracht von: Antigua und Barbuda, Äthiopien, Bahamas, Barbados, Belize, Chile,
Dominica, Ecuador, Fidschi, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Ko-
moren, Kuba, Liberia, Nicaragua, Papua-Neuguinea, Philippinen, Sambia, Sa-
moa, Simbabwe, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Suriname, Thailand, Trinidad und Tobago, Tuvalu.

61/50. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und der Karibischen Gemeinschaft

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/8 vom 16. Oktober
1991, 49/141 vom 20. Dezember 1994, 51/16 vom 11. Novem-
ber 1996, 53/17 vom 29. Oktober 1998, 55/17 vom 7. Novem-
ber 2000, 57/41 vom 21. November 2002 und 59/138 vom
10. Dezember 2004, 

eingedenk der Bestimmungen von Kapitel VIII der Charta
der Vereinten Nationen betreffend das Bestehen regionaler
Abmachungen oder Einrichtungen zur Behandlung derjenigen
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit betreffenden Angelegenheiten, bei denen Maßnahmen re-
gionaler Art und andere Aktivitäten angebracht sind, die mit
den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen vereinbar
sind, 

sowie eingedenk der Hilfe, die die Vereinten Nationen zur
Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit in der ka-
ribischen Region gewähren, 

unter Hinweis darauf, dass der Generalsekretär der Verein-
ten Nationen und der Generalsekretär der Karibischen Ge-
meinschaft am 27. Mai 1997 ein Kooperationsabkommen zwi-
schen den Sekretariaten der beiden Organisationen unterzeich-
net haben,

eingedenk dessen, dass sie in ihren Resolutionen 54/225
vom 22. Dezember 1999, 55/203 vom 20. Dezember 2000,
57/261 vom 20. Dezember 2002 und 59/230 vom 22. Dezem-
ber 2004 anerkannte, wie wichtig die Verabschiedung eines in-
tegrierten Bewirtschaftungskonzepts für das Karibische Meer
im Kontext der nachhaltigen Entwicklung ist, 

sowie eingedenk dessen, dass die Staats- und Regierungs-
chefs in der mit Resolution 55/2 vom 8. September 2000 ver-
abschiedeten Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen
den Beschluss fassten, den besonderen Bedürfnissen der klei-
nen Inselentwicklungsländer dadurch Rechnung zu tragen,
dass sie das Aktionsprogramm von Barbados106 und die Ergeb-
nisse der zweiundzwanzigsten Sondertagung der Generalver-
sammlung107 rasch und in vollem Umfang umsetzen, 

feststellend, dass auf dem Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung die konkreten Fragen und Probleme behandelt wur-
den, denen sich die kleinen Inselentwicklungsländer gegen-
übersehen108, und in diesem Zusammenhang Kenntnis neh-
mend von dem Konsens von Monterrey der Internationalen
Konferenz über Entwicklungsfinanzierung109 sowie von den
Ergebnissen der Internationalen Tagung zur Überprüfung der
Durchführung des Aktionsprogramms für die nachhaltige Ent-
wicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungslän-
dern110,

sowie feststellend, dass die karibische Region die am
zweitstärksten von Naturgefahren bedrohte Region der Welt
ist und häufig von verheerenden Katastrophen heimgesucht

106 Aktionsprogramm für die nachhaltige Entwicklung der kleinen Insel-
staaten unter den Entwicklungsländern (Report of the Global Conference
on the Sustainable Development of Small Island Developing States,
Bridgetown, Barbados, 25 April–6 May 1994 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.94.I.18 und Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge II).
107 Siehe Resolution S-22/2.
108 Siehe Report of the World Summit on Sustainable Development, Jo-
hannesburg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Na-
tions publication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum). Auszugs-
weise Übersetzung in Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf 
109 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf. 
110 Siehe Report of the International Meeting to Review the Implementa-
tion of the Programme of Action for the Sustainable Development of Small
Island Developing States, Port Louis, Mauritius, 10–14 January 2005
(United Nations publication, Sales No. E.05.II.A.4 und Korrigendum).




